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Technische Regeln für Arbeitsstätten - ASR A5.2 - Anforderungen 

an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich 

zum Straßenverkehr-Straßenbaustellen 

Vom 28. November 2018 (GMBl. Nr. 58/59 v. 21.12.2018 S. 1160) 

 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Ar-

beitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-

kenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. 

Diese ASR A5.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderun-

gen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln 

kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-

rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss 

er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für 

die Beschäftigten erreichen. 

Inhalt: 

1 Zielstellung 

2 Anwendungsbereich 

3 Begriffsbestimmungen 

4 Einrichten von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen 

5 Betreiben von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen 

1 Zielstellung 

Diese ASR dient dem Schutz von Beschäftigten auf Baustellen vor Gefährdungen 

durch den fließenden Verkehr im Grenzbereich zum Straßenverkehr. Sie konkretisiert 

die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von Arbeitsplätzen und Ver-

kehrswegen auf diesen Baustellen in § 3a Absatz 1 Arbeitsstättenverordnung sowie 

insbesondere in Punkt 5.2 Absätze 2, 3 und 4 des Anhangs der Arbeitsstättenverord-

nung. 
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2 Anwendungsbereich 

(1) Diese ASR gilt für das Einrichten, Betreiben und den Abbau von Arbeitsplätzen 

und Verkehrswegen auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr, bei denen 

durch den fließenden Verkehr Gefährdungen für die Beschäftigten entstehen können. 

Sie findet auch Anwendung für die dazugehörenden Verkehrssicherungsarbeiten. Sie 

unterstützt bei der Ermittlung und Beurteilung dieser Gefährdungen sowie bei der 

Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen zur Gestaltung sicherer Arbeits-

plätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr. 

(2) Diese ASR soll in allen Planungsphasen berücksichtigt werden. 

(3) Diese ASR regelt nicht die verkehrsrechtlichen Anforderungen im Geltungsbe-

reich der Straßenverkehrsordnung (StVO). 

(4) Diese ASR gilt nicht für die Pannen- und Unfallhilfe sowie für Bergungs- und Ab-

schlepparbeiten. 

Hinweis: 

Sofern entsprechende Gefährdungen vorliegen, ist diese Arbeitsstättenregel ins-

besondere in Verbindung mit folgenden ASR anzuwenden: 

- Sicherheitszeichen: ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung“, 

- Verkehrswege auf Straßenbaustellen: ASR A1.8 „ Verkehrswege“, 

- Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen: ASR A2.1 „Schutz 

vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenberei-

chen“, 

- Maßnahmen gegen Brände: ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände “, 

- Fluchtwege: ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Ret-

tungsplan“, 

- Beleuchtung: ASR A3.4 „Beleuchtung“ oder 

- Sicherheitsbeleuchtung: ASR A3.4/7 „Sicherheitsbeleuchtung, optische Si-

cherheitsleitsysteme“. 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Ankommender Verkehr ist der Straßenverkehr, der sich aus der vorgegebenen 

Fahrtrichtung einer Straßenbaustelle nähert. 
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3.2 Fahrbahn ist der aus Fahrstreifen für alle Arten von Fahrzeugen sowie eventuell 

vorhandenen Randstreifen bestehende zusammenhängende befestigte Teil einer 

Straße. 

3.3 Fahrstreifen ist der Teil einer Fahrbahn, den ein Fahrzeug zum ungehinderten 

Fahren im Verlauf der Fahrbahn, einschließlich anzurechnender Markierungen oder 

baulicher Leitelemente, benötigt. 

3.4 Fahrzeug-Rückhaltesysteme sind Schutzeinrichtungen, die von der Fahrbahn 

abkommende Fahrzeuge aufhalten oder umlenken sollen. Sie können als dauerhafte 

oder transportable Schutzeinrichtungen ausgeführt sein. 

3.5 Fließender Verkehr ist der an der Straßenbaustelle ankommende oder vorbei-

fahrende Straßenverkehr. 

3.6 Grenzbereich zum Straßenverkehr ist der Teil der Straßenbaustelle, in dem 

durch den fließenden Straßenverkehr Gefährdungen für die Beschäftigten entstehen 

können. 

3.7 Öffentlicher Straßenverkehr kennzeichnet jenen Teil des Straßenverkehrs, der 

auf den der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Verkehrsflächen erfolgt. 

3.8 Sicherheitsabstand im Sinne dieser ASR ist der Abstand zwischen Verkehrsein-

richtungen und den dem fließenden Verkehr zugewandten Außenbegrenzungen von 

Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen auf Straßenbaustellen (siehe Abbildung 1). 

3.9 Sicherungsfahrzeuge im Sinne dieser ASR sind Fahrzeuge, die zur Sicherung 

von Straßenbaustellen eingesetzt werden. Sie sind besonders gekennzeichnet und 

mit Sonderrechten ausgestattet (siehe § 35 Absatz 6 StVO und Richtlinien zur Siche-

rung von Straßenbaustellen (RSA)). 

3.10 Straßenbaustellen im Sinne dieser ASR sind Baustellen, auf denen im Grenz-

bereich zum Straßenverkehr Arbeiten auf, neben, unter, über oder im Straßenkörper 

sowie an baulichen Anlagen im Zuge von Straßen durchgeführt und dazu öffentliche 

oder nicht öffentliche Verkehrsflächen vorübergehend ganz oder teilweise abgesperrt 

werden. Zu diesen Arbeiten zählen z. B. auch Reinigen von Verkehrseinrichtungen, 

Grünpflege, Arbeiten an Versorgungsleitungen, Vermessungsarbeiten, Bauwerksprü-

fungen, Sanierungsarbeiten. 

Hinweis: 

Der in dieser ASR verwendete Begriff „ Straßenbaustelle“ entspricht dem in den RSA 

verwendeten Begriff „Arbeitsstelle“. 
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3.11 Straßenbaustellen längerer Dauer sind Straßenbaustellen, die mindestens 

einen Kalendertag durchgehend und ortsfest aufrechterhalten werden. 

3.12 Straßenbaustellen kürzerer Dauer sind Straßenbaustellen, die nur über eine 

begrenzte Stundenzahl bei Tageshelligkeit (Tagesbaustellen) oder während der 

Dunkelheit (Nachtbaustellen) betrieben werden, auch wenn die Arbeiten an den fol-

genden Tagen fortgesetzt werden. 

3.13 Verkehrseinrichtungen sind z. B. Schranken, Sperrpfosten, Absperrgeräte so-

wie Leiteinrichtungen gemäß StVO. Zu den Verkehrseinrichtungen gehören auch 

Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen. 

3.14 Verkehrssicherungsarbeiten sind Arbeiten zum Auf-, Um- und Abbau sowie 

zur Unterhaltung der Verkehrssicherung. 

3.15 Verkehrssicherungsmaßnahmen sind die von der zuständigen Behörde in 

einer verkehrsrechtlichen Anordnung vorgeschriebenen Maßnahmen zur Lenkung 

und Leitung des öffentlichen Straßenverkehrs. 

3.16 Verkehrswege auf Straßenbaustellen sind Verkehrswege entsprechend der 

ASR A1.8 „Verkehrswege“, die dem öffentlichen Straßenverkehr nicht zur Verfügung 

stehen. 

3.17 Verschwenkungsbereich ist der Streckenabschnitt, in dem ein oder mehrere 

Fahrstreifen quer zur Fahrbahnachse versetzt oder eingeengt werden. 

4 Einrichten von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen 

4.1 Allgemeines 

(1) Straßenbaustellen sind so zu planen und einzurichten, dass Gefährdungen durch 

den fließenden Verkehr für Beschäftigte möglichst vermieden und verbleibende Ge-

fährdungen möglichst gering gehalten werden. 

Gefährdungen durch den fließenden Verkehr können z. B. durch eine vollständige 

Umleitung des Verkehrs bei einbahnigen Straßen oder eine Überleitung des Ver-

kehrs auf die Gegenfahrbahn bei zweibahnigen Straßen vermieden werden. 

(2) Sofern Gefährdungen für Beschäftigte durch den fließenden Verkehr nicht ver-

mieden werden können, sind diese so weit wie möglich zu minimieren. Zur Minimie-

rung dieser Gefährdungen sind für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbau-

stellen bereits in der Planung der Ausführung der Arbeiten unter Berücksichtigung 

der zum Einsatz kommenden Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel geeignete Schutz-

maßnahmen (siehe Punkte 4.2 bis 4.6) vorzusehen. 
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Hinweis: 

Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen sind auch die Hinweise des Koordinators 

sowie des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGePlan) nach Baustellenver-

ordnung (BaustellV) zu berücksichtigen. 

(3) Bei Straßenbaustellen sind die erforderlichen Platzbedarfe für Arbeitsplätze, Ver-

kehrswege, Sicherheitsabstände und technische Schutzmaßnahmen zu ermitteln und 

bereitzustellen. Diese Platzbedarfe sind abhängig von den auszuführenden Tätigkei-

ten und von den eingesetzten Arbeitsmitteln. 

Dabei sind Platzbedarfe z. B. für 

- freie Bewegungsflächen für Beschäftigte unter Berücksichtigung der Körper-

maße und der auszuführenden Bewegungsabläufe, 

- ein durch Arbeitsverfahren bedingtes Hinauslehnen aus Führer- und Bedien-

ständen von Fahrzeugen und Maschinen zur Einsichtnahme in den Fahr- und 

Arbeitsbereich, 

- das Steuern oder Bedienen von Maschinen im Mitgängerbetrieb, 

- Arbeits- und Schwenkbereiche von Arbeitsmitteln, 

- Aufstell- und Lagerflächen für die eingesetzten Arbeitsmittel und Materialien, 

- Baustellenein- und -ausfahrten, 

- Zufahrten für Rettungsdienste, 

- Fahrzeug-Rückhaltesysteme oder 

- Sicherheitsabstände für die Standsicherheit von Baugruben und Gräben 

zu berücksichtigen. 

(4) Für Verkehrssicherungsarbeiten, z. B. das Aufstellen und Abbauen von Verkehrs-

einrichtungen, das Aufstellen und Abbauen von Fahrzeug-Rückhaltesystemen oder 

die Durchführung von Markierungsarbeiten, sind die Absätze 1 bis 3 anzuwenden. 

(5) Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen dürfen nur eingerichtet 

und betrieben werden, wenn eine sichere Führung des fließenden Verkehrs gewähr-

leistet ist. 

Hinweis: 

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswir-

ken, ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO einzuholen. 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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4.2 Technische Schutzmaßnahmen 

4.2.1 Straßenbaustellen längerer Dauer 

(1) Sind Arbeitsplätze einschließlich Verkehrswege nicht bereits durch baulich vor-

handene Fahrzeugrückhaltesysteme (z. B. im Mittelstreifen) vom fließenden Verkehr 

getrennt, sind zur Minimierung der Gefährdungen durch ein Abkommen von Fahr-

zeugen bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit größer 50 km/h zur räumlichen 

Trennung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen vom vorbei-

fließenden Verkehr grundsätzlich transportable Schutzeinrichtungen einzusetzen. 

Bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h und weniger sollen transpor-

table Schutzeinrichtungen eingesetzt werden: 

- entlang von Baugruben oder Gräben, wenn eine Absturz- bzw. Einsturzge-

fahr besteht (z. B. bei dicht an Aufgrabungskanten vorbeigeführten Fahrstrei-

fen) oder 

- wenn aufgrund der Verkehrsführung (z. B. starke Verschwenkungen, enge 

Fahrstreifen) eine erhöhte Abkommenswahrscheinlichkeit für den fließenden 

Verkehr besteht, hierdurch Beschäftigte gefährdet werden können und die 

erhöhte Abkommenswahrscheinlichkeit nicht durch eine Geschwindigkeitsre-

duzierung minimiert werden kann. 

Andere Maßnahmen, z. B. ein Baugrubenverbau, können angewendet werden, wenn 

sie für das beabsichtigte Aufhalten oder Umlenken von Fahrzeugen dimensioniert 

und ausgebildet sind. 

(2) Bei der Auswahl der transportablen Schutzeinrichtungen nach Absatz 1 sind Ge-

schwindigkeit, Gewicht sowie Anfahrwinkel der Fahrzeuge zu berücksichtigen (siehe 

dazu: Aufhaltestufen entsprechend Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen 

(TSE) der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)) und die in den Tabellen 1 und 3 

genannten Sicherheitsabstände anzuwenden. 

(3) Können transportable Schutzeinrichtungen nicht eingesetzt werden, z. B. 

- aufgrund fehlender Aufstellflächen oder Unterschreitung der Mindestaufbau-

länge, 

- wegen Behinderung des Baustellenverkehrs (z. B. Anlieferung von Material, 

Baumaschinen), 

oder ist der Einsatz transportabler Schutzeinrichtungen nicht verhältnismäßig, z. B. 
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- wenn die Gefährdung der Beschäftigten beim Auf- und Abbau der Schutzein-

richtung größer ist als ihre Gefährdung bei der eigentlichen Arbeit im Grenz-

bereich zum Straßenverkehr, 

- weil einzelne zeitlich begrenzte Bauphasen größere Arbeitsbreiten erfordern, 

sind Verkehrseinrichtungen (z. B. Leitbaken, Leitkegel), Leitschwellen, Leitborde oder 

Leitwände zur Führung des Straßenverkehrs zu verwenden. Dabei sind die in den 

Tabellen 1 und 3 genannten Sicherheitsabstände anzuwenden. 

4.2.2 Straßenbaustellen kürzerer Dauer 

(1) Bei Straßenbaustellen kürzerer Dauer müssen zur Abgrenzung von Arbeitsplät-

zen und Verkehrswegen zum fließenden Verkehr geeignete Verkehrseinrichtungen 

eingesetzt werden. Dies können z. B. Leitbaken, Leitkegel, fahrbare Absperrtafeln, 

Warneinrichtungen und Lichtzeichenanlagen sein. Dabei sind die in den Tabellen 2 

und 3 genannten Sicherheitsabstände anzuwenden. 

(2) Werden Fahrzeuge und Maschinen als Sicherungsfahrzeuge eingesetzt, müssen 

diese die verkehrsrechtlichen Anforderungen erfüllen (siehe § 35 Absatz 6 StVO und 

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)). 

4.3 Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen 

auf Straßenbaustellen zum fließenden Verkehr 

(1) Zum Schutz der Beschäftigten ist für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Stra-

ßenbaustellen ein seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) zum fließenden Verkehr vorzu-

sehen. Damit werden z. B. unbeabsichtigte Bewegungen von Beschäftigten aus dem 

Bereich von diesen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen heraus oder unbeabsichtigte 

Fahrbewegungen des fließenden Verkehrs berücksichtigt. Im seitlichen Sicher-

heitsabstand (SQ) dürfen sich außer zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen 

keine Arbeitsplätze oder Verkehrswege befinden. 

(2) Seitliche Sicherheitsabstände (SQ) werden bei Fahrzeug-Rückhaltesystemen auf 

die dem Verkehr zugewandte äußere Begrenzung des Fahrzeug-Rückhaltesystems 

bezogen (siehe Abbildung 1a)). Seitliche Sicherheitsabstände (SQ) werden bei Leit-

baken, Leitkegeln, Leitwänden, Leitschwellen und Leitborden jeweils auf deren Mit-

telachse bezogen (siehe Abbildung 1b)). Aufgrund ihrer unterschiedlichen Abmes-

sungen werden diesen Elementen spezifische Sicherheitsabstände zugeordnet. 
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Abb. 1: Bezugslinie für seitliche Sicherheitsabstände (SQ) zum fließenden Verkehr: 

a) dem Verkehr zugewandte äußere Begrenzung bei Fahrzeug-Rückhaltesystemen 

b) Mittelachse bei Leitbaken, Leitkegeln, Leitwänden, Leitschwellen, Leitborden 

Tabelle 1: Mindestmaße für seitliche Sicherheitsabstände (SQ) zum fließenden Verkehr bei 

Straßenbaustellen längerer Dauer 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Element 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h 

Fahrzeug-Rückhaltesysteme 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 

Leitbake 

(1000 mm x 250 mm, 750 mm x 187,5 

mm), Leitkegel, Leitwand 

30 cm 40 cm 50 cm 70 cm 90 cm * 

Leitbake 

(500 mm x 125 mm), Leitschwelle, 

Leitbord 

50 cm 60 cm 70 cm 90 cm 110 cm * 

* Hinweise zu Tabelle 1: 

1. Bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ab 100km/h müssen Fahrzeug-Rückhaltesysteme einge-

setzt werden. 

2. Die Sicherheitsabstände für Fahrzeug-Rückhaltesysteme berücksichtigen ausschließlich die ver-

kehrsleitende Funktion dieser Systeme. 
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Tabelle 2: Mindestmaße für seitliche Sicherheitsabstände (SQ) zum fließenden Verkehr bei 

Straßenbaustellen kürzerer Dauer 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

Element 
30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 80 km/h 

100 

km/h 

120 

km/h 

Leitbake 

(1000 mm x 250 mm, 750 mm x 187,5 

mm), Leitkegel, Leitwand 

30 cm 40 cm 50 cm 70 cm 90 cm 110 cm 130 cm 

Leitbake 

(500 mm x 125 mm), Leitschwelle, 

Leitbord 

50 cm 60 cm 70 cm 90 cm 110 cm 130 cm 150 cm 

(3) Können die Mindestmaße aus den Tabellen 1 und 2 nicht eingehalten werden, 

sind als Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen festzulegen, die 

mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-

schäftigten erreichen. Dabei sind z. B. folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

- zulässige Höchstgeschwindigkeit des fließenden Verkehrs, 

- Kurvigkeit der Straßenführung, 

- fehlende Ausweichmöglichkeiten, z. B. durch Bordsteine, seitlichen Bewuchs 

oder Gegenverkehr, 

- Fahrstreifenbreiten, 

- Fahrzeugarten und 

- Verkehrsdichte, Sichtverhältnisse. 

Geeignete Schutzmaßnahmen sind z. B. 

- temporäre Fahrbahnverbreiterung für den vorbeifließenden Straßenverkehr, 

- Überwachung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit, z. B. durch poli-

zeiliche Maßnahmen, 

- Anzeige der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit durch elektronische 

Messverfahren, 

- in lokal begrenzten Abschnitten weitere Reduzierung der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit, 

- Herausfiltern und Umleiten des Lkw-Verkehrs, 

- Durchführung der Arbeiten in verkehrsarmen Zeiten oder 
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- temporäre Lichtzeichenanlage zur zeitweiligen Sperrung des fließenden Ver-

kehrs (Nutzen von Zeitfenstern). 

(4) Wären bei Festlegung von Schutzmaßnahmen nach Absatz 3 besondere Gefähr-

dungen für die Verkehrsteilnehmer infolge erheblicher Behinderungen bzw. erhebli-

cher Verkehrsbelastungen zu erwarten, sind in Abstimmung mit den für den Arbeits-

schutz und den für den Straßenverkehr zuständigen Behörden stattdessen die 

Schutzmaßnahmen festzulegen, die für Beschäftigte auf Straßenbaustellen und für 

Verkehrsteilnehmer gleichermaßen die größtmögliche Sicherheit gewährleisten. 

Hinweis: 

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswir-

ken, ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO einzuholen. 

4.4 Mindestbreiten (BM) für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbau-

stellen 

Als Mindestbreiten (BM) für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen 

sind erforderlich: 

- abweichend von Punkt 7 Absatz 4 der ASR A1.8 für Verkehrswege: BM 80 

cm, 

- abweichend von Punkt 7 Absatz 2 der ASR A1.8 „Verkehrswege“ für Lauf-

stege: BM 80 cm, 

- für reine Kontroll-, Steuer- und Bedientätigkeiten, z. B. im Mitgängerbetrieb: 

BM 80 cm und 

- für ein durch Arbeitsverfahren bedingtes Hinauslehnen aus Führer- und Be-

dienständen von Fahrzeugen und Maschinen zur Einsichtnahme in den Fahr- 

und Arbeitsbereich: BM 40 cm. 

Für manuelle Tätigkeiten sind die erforderlichen Mindestbreiten (BM) zu ermitteln. 

Dabei darf die Mindestbreite BM 80 cm nicht unterschritten werden. 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de



ASR A5.2 – Stand: 28.11.2018 

 Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

11 

 

Abb. 2a: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Fräse mit herauslehnendem Fahrer 

 

Abb. 2b: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Fräse mit Mitgängerbetrieb 
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Abb. 3: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Asphaltfertiger 

 

Abb. 4: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Walze mit Überlappung im Bereich der Naht 
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Abb. 5: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Beton-/Gussasphaltfertiger mit überkragendem 

Kettenlaufwerk 

 

Abb. 6: Seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) und Mindestbreite (BM) für Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege auf Straßenbaustellen, Beispiel Kanalgrabenherstellung 
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4.5 Sicherheitsabstand in Längsrichtung (SL) von Arbeitsplätzen und Ver-

kehrswegen auf Straßenbaustellen zum ankommenden Verkehr 

(1) Für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen ist ein Sicherheitsab-

stand in Längsrichtung (SL) zum ankommenden Verkehr vorzusehen. Damit wird z. 

B. die Gefährdung durch unbeabsichtigtes Hineinfahren in den abgesperrten Bereich 

der Baustelle berücksichtigt. In diesem Sicherheitsabstand (SL) dürfen sich außer 

zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen keine Arbeitsplätze oder Verkehrs-

wege befinden. 

(2) Beim Einsatz von Verkehrseinrichtungen, fahrbaren Absperrtafeln mit und ohne 

Zugfahrzeug, Leitschwellen, -borden oder -wänden sind Sicherheitsabstände (SL) 

nach Tabelle 3 anzuwenden. 

Tabelle 3: Mindestmaße für Sicherheitsabstände in Längsrichtung (SL)a zum ankommenden 

Verkehr 

Lage der Straßenbaustelle (Arbeitsstelle) bzw. zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb des 

Straßenbaustellenbereichs (Arbeitsstellenbereichs) 

Element 

innerörtliche 

Straßen 

Einbahnige Land-

straßen und in-

nerörtliche Stra-

ßen mit Vzul > 50 

km/h 

Autobahnen, au-

tobahnähnliche 

Straßen und zwei-

bahnige Landstra-

ßen
b 

Fahrbare Absperrtafel mit Zugfahrzeug 

oder Sicherungsfahrzeug ≥ 10 t zulässi-

ge Gesamtmasse 

3 m 10 m 75 m
c
 

Fahrbare Absperrtafel mit Zugfahrzeug 

oder Sicherungsfahrzeug < 10 t bis ≥ 

7,49 t zulässige Gesamtmasse 

5 m 15 m 100 m
c
 

Fahrbare Absperrtafel mit Zugfahrzeug 

oder Sicherungsfahrzeug < 7,49 t zuläs-

sige Gesamtmasse 

7,5 m 20 m 
nicht zulässig 

Fahrbare Absperrtafel ohne Zugfahrzeug 15 m 40 m 

a 
Die genannten Sicherheitsabstände (SL) sind im Sinne eines durch einen Anprall aufzehrbaren 

Bereiches als lichtes Maß zwischen Vorderkante der Absperrung (Sicherungs- bzw. Zugfahrzeug) 

und Arbeitsbereich zu verstehen, d. h. als Nettomaß, siehe Abbildung 7a.  

b
 Auf Rampen (Verbindungsfahrbahnen in Knotenpunkten) können in Abhängigkeit von der Lage der 

Baustelle in der Rampe, der Rampenlänge und den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten 

kleinere Abstände in Betracht kommen, jedoch nicht unter 20 m.  

c
 Bei beweglichen Straßenbaustellen (Arbeitsstellen) kann der Abstand auf 50 m reduziert werden. 
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Hinweis: 

Werden auf innerörtlichen Straßen bzw. auf Landstraßen andere Verkehrseinrichtun-

gen (§ 43 StVO) oder bauliche Leitelemente zur Querabsperrung von Teilen der 

Fahrbahn eingesetzt, so beträgt SL gegenüber dem ankommenden Verkehr innerorts 

10 m, außerorts entspricht SL der Länge des Verschwenkungsbereichs gemäß RSA, 

siehe Abbildung 7b. 

 

Abb. 7: Sicherheitsabstand (SL) zum ankommenden Verkehr am Beispiel 

a) fahrbare Absperrtafel mit Zugfahrzeug 

b) mit Verschwenkungsbereich 

(3) Bei Fahrzeug-Rückhaltesystemen entspricht das Maß des Sicherheitsabstandes 

(SL) zum ankommenden Verkehr der Länge des Verschwenkungsbereiches (Ver-

schwenkungsbereich entsprechend Verkehrszeichenplan der verkehrsrechtlichen 

Anordnung). 

(4) Können die Mindestmaße aus Tabelle 3 nicht eingehalten werden, sind als Er-

gebnis einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festzulegen, die mindestens die 

gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten errei-

chen. Dabei sind die Kriterien aus Punkt 4.3 Absatz 3 zu berücksichtigen. 

Geeignete Maßnahmen sind z. B.: 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
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Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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- Überwachung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit, z. B. durch poli-

zeiliche Maßnahmen, 

- Anzeige der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit durch elektronische 

Messverfahren oder 

- zusätzliche Warneinrichtungen als Ankündigung (visuell wirkende Vor-

warneinrichtungen, mechanisch wirkende Warnschwellen). 

Hinweis: 

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswir-

ken, ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO einzuholen. 

4.6 Ergänzende Maßnahmen 

An Stellen, an denen Beschäftigte nicht ausreichend nach den Punkten 4.2 bis 4.5 

vor den Gefährdungen des fließenden Verkehrs geschützt werden, z. B. im Bereich 

von Straßenkreuzungen oder für einzelne Tätigkeiten mit besonderem Platzbedarf, 

sind ergänzende Maßnahmen zur Minimierung der Gefährdung erforderlich, z. B. 

eine kurzzeitige Sperrung, Verkehrsbeschränkungen für Lkw. Auch der Einsatz von 

Polizei an diesen Stellen zur Lenkung und Leitung des öffentlichen Straßenverkehrs 

kann eine geeignete Maßnahme sein. 

5 Betreiben von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen 

5.1 Allgemeines 

(1) Beim Betreiben von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen 

können sich im Grenzbereich zum Straßenverkehr Gefährdungen insbesondere 

durch: 

- den vorbeifahrenden Straßenverkehr (z. B. Anprall, Sogwirkung), 

- Ein- und Ausfahren des Baustellenverkehrs, 

- Verkehrsdichte/-aufkommen (z. B. Lärm, Motoremissionen), 

- Witterungseinflüsse (z. B. Glatteis, Sturm), 

- Sichtverhältnisse (z. B. Nebel, Dunkelheit) oder 

- unkontrolliert bewegte Teile (z. B. Splitt, Schotter)  

ergeben. 
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Geeignete Schutzmaßnahmen, z. B. eine Ausgestaltung der Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege im Grenzbereich zum Straßenverkehr unter Berücksichtigung der in 

Punkt 4 beschriebenen Schutzmaßnahmen sowie geeignete Warnkleidung (siehe z. 

B. DGUV Information 212-016), sind als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung fest-

zulegen und umzusetzen.  

Hinweis: 

Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr sind bei der Auswahl von Warnkleidung 

die Anforderungen der StVO, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrs-Ordnung (VwV-StVO) und der RSA zu berücksichtigen. 

(2) Die Beschäftigten müssen unter Berücksichtigung von Punkt 5.1 Absatz 1 gefähr-

dungsbezogen unterwiesen sein, insbesondere: 

- hinsichtlich des Verhaltens auf Arbeitsplätzen auf Straßenbaustellen, z. B. 

beim Auf- und Abbau von Verkehrseinrichtungen, 

- in die Benutzung der Verkehrswege auf Straßenbaustellen und der Zuwe-

gungen zu den Arbeitsplätzen, 

- zum Verhalten beim Einsatz von Arbeitsmitteln, z. B. Straßenfertiger, Kaltfrä-

sen, Straßenwalzen, Trennschneidgeräte, Reinigungs- und Mähgeräte, Hub-

arbeitsbühnen, 

- zum Verhalten im Bereich von Baustellenein- und -ausfahrten, 

- zu Abmessungen und zum Einhalten von Sicherheitsabständen (SL, SQ) zum 

fließenden Verkehr, 

- zu Abmessungen und zum Einhalten von Mindestbreiten (BM) von Arbeits-

plätzen und Verkehrswegen auf Straßenbaustellen sowie 

- zur Benutzung von geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung, z. B. Warn-

kleidung (siehe z. B. DGUV Information 212-016). 

(3) Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen sind für die Dauer der 

Benutzung ausreichend zu beleuchten (siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“). 

Hinweis: 

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswir-

ken, ist eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO einzuholen. Dabei sind die 

Anforderungen der RSA zu berücksichtigen, z. B. durch Auswahl und Positionierung 

der Beleuchtung zur Vermeidung einer Blendung des fließenden Verkehrs. 
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5.2 Wirksamkeit getroffener Schutzmaßnahmen 

(1) Die Schutzmaßnahmen sind je nach Dauer der Arbeiten sowie der betriebsbe-

dingten und äußeren Einflüsse auf ihre ordnungsgemäße Umsetzung und Wirksam-

keit zu überprüfen. Betriebsbedingte Einflüsse sind z. B. das Verlegen der Baustel-

lenein- und -ausfahrten. Zu äußeren Einflüssen zählen z. B. Verschmutzung, Witte-

rung und Vandalismus. 

(2) Art, Umfang und Häufigkeit der Prüfung der ordnungsgemäßen Umsetzung und 

Wirksamkeit getroffener Schutzmaßnahmen (Erkennbarkeit, Standsicherheit und Po-

sitionierung der Verkehrseinrichtungen) sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

festzulegen. 

Hinweis: 

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswir-

ken, ist bei der Prüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen die ver-

kehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO zu berücksichtigen. 

5.3 Änderungen bei Abweichungen von der Planung 

Ergibt sich eine von der Planung nach Punkt 4.1 Absatz 1 abweichende Situation für 

das Einrichten und Betreiben der Straßenbaustelle, sind die Schutzmaßnahmen nach 

Punkt 4 zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Hinweise: 

1. Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr 

auswirken, sind die aus den anzupassenden Schutzmaßnahmen resultieren-

den Verkehrssicherungsmaßnahmen mit der zuständigen Behörde abzustim-

men. Für erforderliche Änderungen von Verkehrssicherungsmaßnahmen 

muss eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO vorliegen. 

2. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßen-

verkehrs kann gemäß StVO die Polizei bei Gefahr im Verzug vorläufige 

Maßnahmen treffen. 
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